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RS OGH 1953/12/16 3Ob741/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1953

Norm

ABGB §861

ABGB §881 IE

Rechtssatz

Sachverhalt: Ein Unternehmen bezahlt zufolge einseitig erlassener Richtlinien an zum Wehrdienst eingerückte

Dienstnehmer bestimmte Zuschüsse zwecks Aufrechterhaltung des Lebensstandardes aus. Gattin eines solchen

Dienstnehmers hat keinen direkten Anspruch auf diese Zuwendungen gegen Unternehmen.
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